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Buchung von 
Rückstellungen 
in der Doppik 

Allgemeines 
Rückstellungen werden für ungewis
se Verbindlichkeiten und für Auf
wendungen gebildet, die im abge
laufenen Haushaltsjahr wirtschaft
lich verursacht wurden, und deren 
Höhe und/oder Fälligkeit der zu
künftigen Zahlungsverpflichtung aber 
zum Bilanzstichtag noch nicht ge
nau feststehen. Rückstellungen die
nen somit der verursachungsgerech
ten bzw. periodengerechten Erfolgs
ermittlung. Im Gegensatz zu den Ver
bindlichkeiten kann sich eine zu
künftige Zahlungsverpflichtung aus 
einer Außen- oder Innenverpflich
tung ergeben. 

Man unterscheidet zwischen 
a) Verbindlichkeitsrückstellungen für 

ungewisse Verpflichtung gegen
über einem Dritten (AußenVer
pflichtung), z.B. Rückstellung für 
Pensionsverpflichtungen, Steuer
rückstellungen und sonstige Rück
stellungen für ungewisse Verbind
lichkeiten und 

b) Aufwandsrückstellungen ohne Ver
pflichtungen gegenüber einem 
Dritten (Innenverpflichtung), z.B. 
Rückstellung für unterlassene In
standhaltung. 

Buchungstechnik 
Für alle Rückstellungen sollten 
zweckmäßigerweise in der Finanz
buchhaltung eigene Konten ange
legt werden. 

Die Bildung der Rückstel
lung hat grundsätzlich zu Lasten 
derjenigen Aufwandsart zu erfolgen, 
unter die der Aufwand fallen würde, 
wenn er im laufenden Haushaltsjahr 
angefallen wäre. 

Buchungssatz: per Aufwand 
an Rückstellung 

Der spätere Verbrauch, d.h. 
die Inanspruchnahme der Rückstel
lung berührt die Ergebnisrechnung 
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nicht mehr, es sei denn, die Rück
stellung hat sich als zu hoch oder zu 
niedrig erwiesen. 

Solange im laufenden Haus
haltsjahr Zahlungen für den zurück
gestellten Sachverhalt anfallen, sind 
diese Beträge im Soll auf das jewei
lige Rückstellungskonto zu buchen. 
Es entsteht kein Aufwand, die Rück
stellung wird lediglich bestimmungs
gemäß verbraucht. 

Ein Mehraufwand ist wie
derum unter der sachlich zutreffen
den Aufwandsart zuzurechnen, wäh
rend die Auflösung über den Posten 
„Sonstige laufende Erträge" vorge
nommen wird. Hierbei sollten diese 
Erträge zur besseren Abstimmbar-
keit auf einem gesonderten Konto 
„Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen" in der Kontenart 
466 erfasst werden. 

Die Rückstellungen sind zu 
jedem Abschlussstichtag dem Grund 
und der Höhe nach zu überprüfen 
und. sofern erforderlich, an die ak
tuellen Werte anzupassen. 

Ist der Grund, für den die 
Rückstellung ursprünglich gebildet 
wurde, entfallen oder wird der Rück
stellungsbetrag voraussichtlich nicht 
in der ursprünglich gebildeten Höhe 
benötigt, so ist die Rückstellung in
soweit ergebniswirksam aufzulösen. 

Eine Rückstellung darf nur 
für die Ausgaben verbraucht wer
den, für die sie ursprünglich gebildet 
wurde. 

Unterlassene oder zu gering 
bemessene Rückstellungen sind in 
dem ersten Jahresabschluss nachzu
holen. der nach Bekanntwerden der 
neuen Informationen aufgestellt wird. 

Rückstellungsspiegel 
Um einen Überblick über alle vor

handenen Rückstellungen und de
ren Entwicklung zu bekommen, wird 
zweckmäßigerweise ein sogenann
ter Rückstellungsspiegel aufgestellt, 
aus dem die gewünschten Informa
tionen entnommen werden können 
und mittels dessen die Ordnungs
mäßigkeit des Jahresabschlusses in 
puncto Rückstellungsbildung über
prüft werden kann. 

Der Rückstellungsspiegel 
wird in die Spalten Rückstellungs
grund, Kontonummer Finanzbuch
haltung, Anfangsbestand, Verbrauch 
bzw. Inanspruchnahme, Auflösung, 
Zuführung und Endbestand aufge
teilt. Er ist den jeweiligen individu
ellen Verhältnissen anzupassen. 

Die Anfangsstände ergeben 
sich nach dem Vortrag der Schluss
bilanzwerte aus dem Vorjahr. Um 
die Fortführung der Werte sicherzu
stellen, sollten diese mit den Werten 
aus der Schlussbilanz des Vorjahres 
abgestimmt werden. 

Die Summe der Spalte „Auf
lösung" muss mit dem Konto „Er
träge aus der Auflösung von Rück
stellungen" unter den sonstigen 
laufenden Erträgen in der Ergeb
nisrechnung abstimmbar sein. 

Der Rückstellungsspiegel hat 
alle wichtigen Angaben über die 
Entwicklung der Rückstellungen im 
Haushaltsjahr zu enthalten. Zwi
schen den Angaben im Rückstel
lungsspiegel und dem Kontoausweis 
bzw. der Verbuchung in der Finanz
buchhaltung hat Übereinstimmung 
zu bestehen. 

Für sämtliche Rückstellun
gen müssen aussagekräftige Einzel
nachweise (Fremd- und Eigenbele
ge) vorliegen (z.B. Versicherungs
mathematische Gutachten für Pen
sionen, Beihilfen und Altersteilzeit; 
Gutachten für Deponierückstellun
gen und Altlastensanierungen; sons
tige geeignete Unterlagen, Begrün
dungen, Berechnungen etc.). 
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